
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/11/22 1Ob35/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1995

Norm

ADV §2

Rechtssatz

Der Dienstbegri/ der ADV ist tendenziell sehr weit und umfaßt nicht nur Tätigkeiten unmittelbar militärischer Natur.

"Dienst" im Sinn der ADV ist auch die militärische Ausbildung.

Entscheidungstexte

1 Ob 35/95

Entscheidungstext OGH 22.11.1995 1 Ob 35/95

Schlagworte

Verordnung über die Allgemeinen Dienstvorschriften für das Bundesheer BGBl 1979/43
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